
Einleitende Bemerkungen

In Zeiten erhöhter Transparenzregeln wird 
die internationale Steuerplanung mit ver
mögensverwaltenden Strukturen in Liech
tenstein immer komplexer. Seit der „Liech
tenstein Erklärung“ im Jahr 2009 hat sich 
die Anzahl der mit Liechtenstein (LI) 
geschlossenen Doppelbesteuerungsabkom
men (DBA) markant erhöht. Aktuell be 
stehen mit folgenden Ländern DBA1: 

• Deutschland (DE)
• Luxemburg (LU)
• Österreich (AT)
• Grossbritannien (GB)
• Hongkong (HK)
• San Marino (SM)
• Schweiz (CH) („Rumpfabkommen“) 
• Uruguay (UY)

Mit GB besteht im Rahmen des LDF bis 
2016 die Möglichkeit der Regulari sie rung 
der Vergangenheit für in GB ansässige 
Steuerpflichtige. Mit Österreich besteht 
seit 1.1.2014 zusätzlich ein Steuer abkom
 men zur Regularisierung der Vergan

1 Übersicht aller Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) und Steuerinformationsabkommen (TIEA) 
auf der Homepage der Liechtensteinischen Steuer
verwaltung, Stand 29. 1. 2014 (http://www.llv.li/#/ 
1953/internationalessteuerrecht). Weitere DBA 
und TIEA sind in Verhandlung.

genheit, wobei dieses Abkommen in 
besonderer Weise die Zukunft für liechten
steinische Vermögensstruktu ren und deren 
(Eingangs)Besteuerung regelt (STA LI 
AT). Mit Ländern wie Singapur und Malta 
hat Liechtenstein DBA paraphiert, welche 
aber noch nicht in Kraft sind. Weitere 
DBA wer den angestrebt.

Gesellschaften, die in Liechtenstein an 
sässig sind (also juristische Personen in der 
Rechtsform der AG, GmbH, Stiftung, 
Anstalt, Trust reg. und Genossenschaft, 
welche der ordentlichen Steuerpflicht un 
terliegen), können DBA beanspruchen 
und auf diesem Weg an der Quelle besteu
erte Einkünfte wie Dividenden, Zinsen, 
Lizenzen, Verwaltungsratshonorare etc. 
reduzieren oder vermeiden. Interessant ist 
der DBASchutz insbesondere für vermö
gensverwaltende Strukturen in Liechten
stein. Eine geschickte Steuer optimierung 
kann einerseits zu einer wesentlichen Ver
besserung der Performance beitragen. 
Andererseits verhilft der DBASchutz, die 
steuerrechtliche Anerken nung der Vermö
gensstruktur zu stärken.

Der folgende Beitrag zeigt anhand kon
kreter Beispiele, wie die Vorteile von DBA 
genutzt und Vermögen steuerlich optimiert 
werden können: 

Bulletin 
 Nr. 26 · Mai 2014

Liechtensteinische Vermögens- 
 
strukturierung am Beispiel ausgewählter 
 
Doppelbesteuerungsabkommen

Vermögensstrukturierung und Asset Protection, Family Office, Nachfolgeplanung, Internationale Steuer-

beratung und Steuerplanung, Rechtsberatung, Trusts, Stiftungen und Gesellschaften, Verwaltung von 

Holding- und Patentverwertungsstrukturen, Abwicklung von internationalen Handelsgeschäften, Auswahl 

des Bankinstitutes, Anlagefonds und Versicherungen. Im Fokus: Liechtensteinische Vermögens strukturierung 

am Beispiel ausgewählter Doppelbesteuerungsabkommen. Buchführung und Revision, Wohnsitzwechsel, 

Vermögensstrukturierung und Asset Protection, Family Office, Nachfolgeplanung, Internationale Steuer-

beratung und Steuerplanung, Rechtsberatung, Trusts, Stiftungen und Gesellschaften, Verwaltung von 

Holding- und Patentverwertungsstrukturen, Abwicklung von internationalen Handelsgeschäften, Auswahl 

des Bankinstitutes

Allgemeines
Treuunternehmen

seit 1929

Autor 
lic. iur. Ralph Thiede  
eidg. dipl. Steuerexperte und  
Leiter Zentrale Fachstelle Steuern



PVS2 – Asset Management 
Struktur unter dem DBA 
LI-LU

Eine gemeinnützige LI Stiftung verwaltet 
ein grosses Vermögen. Vier externe Ver
mögensverwalter bewirtschaften aktiv und 
professionell das WertschriftenPortfolio. 
Im Rahmen der vom Stiftungsrat vorge
gebenen Anlagestrategie investiert die Stif
tung auch in Aktien, welche quellensteuer
belastete Dividenden erzielen. Im Rahmen 
des periodischen Vermögensverwaltungs 
Controlling3 stellt ATU fest, dass der 
Betrag der nicht rückforderbaren Quel
lensteuer die JahresPerformance um 3% 
reduziert.

Quellensteuereinsparung) ohne weitere 
Steu er verluste dem gemeinnützigen 
Zweck zugeführt werden können. 

Damit die luxemburgische Finanzgesell
schaft das DBANetz optimal nutzen 

kann, ist die Schaffung lokaler, perso
neller und finanzieller Substanz not
wendig. Das unabhängige Vermögens
verwaltungsControlling durch ATU 
stärkt den DBASchutz der Struktur 
zusätzlich.

2 Privatvermögensstruktur
3 Erstellt durch ATU General Trust (Schweiz) AG
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Dividenden und ObligationenZinsen

Die Stiftung überträgt das gesamte 
 WertschriftenPortfolio an eine zu er 
rich tende, ordentlich besteuerte liech
tensteinische Holdinggesell schaft. Diese 
wiederum bringt ihr Wertschrif ten
Portfolio in eine neu zu errichtende 
TochterFinanzgesellschaft in Luxem
burg ein. Aufgrund des zur Verfügung 
 stehenden DBANetzes ist die LU 
Gesellschaft in der Lage, die Quellen
steuer belastung durch Steueranrechnung 
und Rückerstattung um 3050% zu 
reduzieren. Mit der  Zwischenschaltung 
der LI Holdinggesellschaft ist sicher
gestellt, dass die Erträge der luxem
burgischen Finanzgesellschaft (inkl. 

Steuerliche Transparenz

Ein Ehepaar mit Wohnsitz in Österreich 
regelt seine familieninterne Nachfolge 
nach österreichischem Erbrecht. Einen 
Teil des Nachlasses bringt es in eine liech
tensteinische Familienstiftung ein. In den 
Beistatuten begünstigt das Ehepaar seine 
direkten Nachkommen mit spezifischen 
Regelungen.

Eigenleben führt und auch aus stiftungs
rechtlicher Sicht in Österreich nicht 
die Voraussetzungen erfüllt, die an eine 
österreichische Privatvermögensstiftung 
gestellt werden. Die Vermögenserträge 
unterliegen in Österreich der Kapitaler
tragssteuer von 25%. Die Erträge dekla
rieren die Stifter in ihrer privaten Steu
ererklärung, ohne damit die rechtliche 
Disposition der Stiftung zu tangieren.

Die steuerliche Transparenz führt dazu, 
dass bei Errichtung keine Stiftungsein
gangssteuer geschuldet ist. Ausschüt
tungen an das StifterEhepaar sind 
steuerfrei. Mit dem Ableben des Stifter
Ehepaars bleibt das Stiftungsvermögen 
weiterhin den Erblassern zugerechnet. 
Erst die erbrechtliche Auseinanderset
zung führt zum Vermögensübergang 
und zu den üblichen Steuerfolgen bei 
den ausländischen Erbbegünstigten.

Familienstiftung unter dem STA LI-AT

Familienstiftung unter dem DBA LI-AT

Widmung

Begünstigung

Im Gegensatz zur vorangehenden Konstel
lation bringt das Ehepaar einen Teil des 
Nachlasses (WertschriftenPortfolio und 
eine Beteiligung an einer österreichischen 
GmbH) definitiv und unwiderruflich in 
die Familienstiftung ein, welche dann die 
Kriterien erfüllt, welche an eine österrei
chische Privatvermögensstiftung gestellt 
werden. Gemäss Beistatuten sind der engste 
Familienkreis (mit Wohnsitz in AT) sowie 
gemeinnützige Institutionen begünstigt, 
wobei Höhe und Zeitpunkt der Ausschüt
tungen an die potentiell Begünstigten im 
Ermessen des Stiftungsrates liegen. Auch 
sonst bestehen keinerlei Weisungsrechte 
der Stifter oder Begünstigten gegenüber 
dem Stiftungsrat. Die Stiftungserrichtung 

Widmung

Potentiell
begünstigter
Familienkreis

geht einher mit dem Wunsch des Ehepaars, 
dass die Struktur gegenüber dem österrei
chischen Fiskus nicht offengelegt werden 
soll. 

Die Stiftung qualifiziert als nicht offen
gelegte, intransparente Stiftung, welche 

Familienstiftung
Liechtenstein

Die Erträge und das Vermögen der Fami
lienstiftung werden steuerlich dem Ehe
paar zugerechnet, da die Familienstiftung 
aus österreichischer Sicht steuerlich kein 

Familienstiftung
Liechtenstein



Ein vermögender Kunde, der in London 
lebt und als resident but not domiciled 
(RND) qualifiziert, errichtet als Settlor 
einen unwiderruflichen und diskretio
nären Trust, um sein Vermögen zu 
schützen und die Nachfolge seiner ganzen 
Familie zu regeln, die in und ausserhalb 
von GB lebt. Über eine Anstalt, deren 
 Gründerrechte durch den Family Trust 
gehalten werden, wird in verschiedenen 
An  lageklassen in und ausserhalb von GB 
investiert.

Der liechtensteinische Treuhänder ent
scheidet grundsätzlich unabhängig und 
selbständig über Anlagepolitik sowie 
Höhe und Zeitpunkt von Ausschüt
tungen an die potentiell Begünstigten 
(offener Begünstigtenkreis). Nach Mög
lichkeit berücksichtigt er dabei die Prä
ferenzen des Settlors gemäss „Letter of 
Wishes“.

Die Anstalt als unbeschränkt steuer
pflichtige juristische Person gilt für 

Anleger aus Deutschland und der EU 
investieren gemeinsam über einen liech
tensteinischen Fonds in vertraglicher 
Form. Der Fonds tritt als Organismus 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere 
(OGAW) auf und investiert weltweit in 
alternative Energietechnologien, unter 
anderem auch in deutsche Unternehmen.

Sofern mindestens 90% deutsche und/
oder EU Anleger bzw. 75% deutsche 

Das DBA mit Hongkong ist auch für 
liechtensteinische Trusts und Vermögens
strukturen mit PVS Status zugänglich. 
Diesen Vorteil kann ein Kunde nutzen, 
welcher z.B. seine asiatischen und portu
giesischen Beteiligungen über eine Hol
ding in Hongkong halten möchte.

Hongkong hat mit einigen Ländern 
interessante DBA abgeschlossen. Eine 
Hongkong Holding kann im Verhältnis 
zu Portugal Quellensteuern auf qua
lifizierenden Dividenden bis auf 5% 
reduzieren. Im Verhältnis zu asiatischen 
Ländern sind je nach Land 5% oder 
gänzliche QuellensteuerEntlastungen 
möglich.

Family Trust unter dem 
DBA LI-GB

Fonds-Struktur unter dem 
DBA LI-DE

Anleger aus 
DE und EU

Fonds
Liechtenstein

DE/NichtDEInvestments

PVS-Holding Struktur
unter dem DBA LI-HK

GB/NichtGB Investments

Anstalt Liechtenstein

 Beteiligung Asiatische
 Portugal Beteiligungen

Holding Ltd.
Hongkong

PVS 
Liechtenstein

0%  0%

5%  0–5%

steuerlich ein Eigenleben führt. Unter 
dem STA LIAT fällt bei Errichtung die 
 Stiftungseingangssteuer von 7.5% an (5% 
Stiftungseingangssteuer, 2.5% „Diskre
tionszuschlag“). Dividenden, Zinsen und 
sonstige Erträge der Stiftung werden den 
Stiftern nicht zugerechnet und sind in 
Liechtenstein steuerlich freigestellt.

Ausschüttungen werden bei den Begün s
tig  ten mit 25% Kapitalertragssteuer end
besteuert. Sofern die Familienstiftung in LI 
der ordentlichen Steuer unterliegt, gilt sie 
unter dem DBA LIAT als ansässig. Divi
dendenausschüttungen der GmbH an die 
Familienstiftung sind daher quellensteuer
frei möglich.

Anleger allein in den Fonds investieren, 
gilt dieser unter dem DBA LIDE  
als ansässig und kann die Vorteile des 
DBA beanspruchen. Ausschüttungen aus 
 DEInvestments, welche der deutschen 
Kapitalertragssteuer von 26.375% unter
liegen, kann der Fonds gänzlich zurück
fordern. Der Fonds selbst braucht keine 
Substanz.

Zwecke des DBA LIGB als ansässig und 
kann alle DBA Vorteile nutzen. Aus
schüttungen an die Begünstigten werden 
über den Trust vorgenommen. 

Aus GB Optik kann der Family Trust 
insbesondere für RND Kunden nach
haltig positive Steuereffekte erzielen, 
wie z.B. einen Steueraufschub bei der 
„capital gain“ Besteuerung erzielen und 
Schutz vor Erbschaftssteuern auf Nicht
UK Aktiven bieten.

Family Trust
Liechtenstein
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Auch wenn in Zukunft die steuerlichen 
Transparenzregeln zunehmen, bleibt die 
Vermögensstrukturierung zum Zweck des 
Vermögensschutzes und der Nachfolgepla
nung für internationale Kundschaft zwin
gend. Dabei spielen die Steueroptimierung 
und das VermögensverwaltungsControl
ling eine immer grössere Rolle. Je nach 
Wohnsitz und Umfeld wird vom Kunden 
die Bereitschaft verlangt, mehr in die Sub
stanz der Vermögensträger zu investieren, 
um die steuerliche Anerkennung sicher
zustellen. Die Beispiele haben aber ge
zeigt, dass auch weiterhin „substanzarme“,   
DBA geschützte Vermögensstrukturen 
über Liech tenstein möglich sind.

ATU unterstützt die Kunden nicht nur 
bei der Beratung und Verwaltung von 
Vermögensstrukturen, sondern stellt bei 
Bedarf die lokale Substanz zur Verfü
gung und übernimmt auf Wunsch die 
Verantwortung für das Vermögensver
waltungsControlling sowie für weitere 
Beratungsdienstleis tungen. 

Zusammenfassung


